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55. Hessische Jugend-Meisterschaft 2025  

AK12, AK 14, AK 16 und AK18 

 

1. Spielbedingungen 

Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln 
(einschließlich Amateurstatut) des DGV sowie den 
Turnierbedingungen und Platzregeln des HGV. 

2. Datum, Ort und Start  

31. Mai - 01. Juni 2025 

Zimmerner Golf Club 1995 e.V.  

AK14, AK16, AK18 Jungen: 
1. Runde 31.05. ca. 07:30 Uhr  
2. Runde 31.05. ca. 12:30 Uhr 
3. Runde 01.06. ca. 09:00 Uhr 

ALEA GOLF Bad Orb e.V.  

AK14, AK16, AK18 Mädchen 
1. Runde 31.05. ca. 07:30 Uhr  
2. Runde 31.05. ca. 13:00 Uhr 
3. Runde 01.06. ca. 09:00 Uhr 

AK12 Mädchen und Jungen : 
1. Runde 31.05. ca. 10:30 Uhr 
2. Runde 01.06. ca. 11:00 Uhr 

Die Startzeiten richten sich nach der Größe der 
Teilnehmerfelder. 

3. Handicapgrenzen  

 AK12 AK14 AK16 AK18 
Jungen 24,0 19,0 14,0 9,0 
Mädchen 30,0 25,0 20,0 15,0 

4. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt sind Jungen und Mädchen der 
Jahrgänge 2007 und 2008 (AK18) 2009 und 2010 
(AK16), Jahrgänge 2011 und 2012 (AK14) sowie 
Jahrgänge 2013 und jünger (AK12), die Mitglied eines 
dem HGV angeschlossenen Golfclubs sind, der 
Heimatverein des Spielers im Sinne des WHS ist. Die 
Spieler müssen die Amateureigenschaft besitzen. 

Es werden für die AK14/16/18 der Jungen zusammen 
maximal 72 Meldungen und für die AK14/16/18 der 
Mädchen sowie AK12 zusammen maximal 80 
Meldungen akzeptiert. 

Gehen mehr Meldungen ein, so wird das 
Teilnehmerfeld gemäß Turnierbedingungen reduziert. 
Bei Überschreiten der Höchstteilnehmerzahl wird eine 
Warteliste geführt. 

5. Austragung  

AK12: Brutto-Zählspiel über 36 Löcher.  

AK14, AK16, AK18: Brutto-Zählspiel über 54 Löcher. 

Die Spielleitung behält sich vor nach der 1. und nach 
der 2. Runde einen Cut durchzuführen. 

6. Wertung 

Bruttowertung für die Hessische Jugendmeisterschaft 
aller AKs getrennt nach Mädchen und Jungen. 

Nur bei gleichen Ergebnissen für Platz 1 erfolgt ein 
Stechen (Sudden Death), bei allen anderen 
Platzierungen belegen die Spieler den gleichen Platz. 
Sind mehr als zwei Spieler am Stechen um Platz 1 
beteiligt, belegen die im Stechen um Platz 1 
unterlegenen Spieler den geteilten 2. Platz. In diesem 
Fall wird Rang 3 nicht vergeben und die nachrangigen 
Spieler belegen die folgenden Platzierungen 
entsprechend der Anzahl der Teilnehmer des Stechens. 

Das AK14, AK16 und AK18 Turnier  
wird für das WAGR gewertet. 

7. Preise  

Die Meister erhalten Wanderpreise 

Mädchen: 1. - 3. Platz für alle AKs 
Jungen: 1. - 3. Platz für alle AKs 

Die Wanderpreise verbleiben bis zur nächsten 
Austragung in der Geschäftsstelle des HGV. 

Preis für das 1. Hole-in-One des Turniers  
gestellt von der Firma JuCad.  

8. Caddies 

Caddies sind nicht erlaubt. 

Es dürfen keine Ratschläge oder Hilfen von nicht 
offiziell autorisierten Personen gegeben werden. 
Entscheidungen bezüglich Regeln sind ausschließlich 
der Spielleitung vorbehalten. Zuwiderhandlungen 
können zur Disqualifikation des Spielers führen. 

9. Abschläge 

Jungen von gelb, Mädchen von rot 
 

10. Ergebniseingabe (Regel 3.3 b (2)):  

Die gespielten Ergebnisse werden auf der Scorekarte 
eingetragen, darüber hinaus werden diese für die AK14, 
AK16 und AK18 über die Scoring Website erfasst und 
verarbeitet. Die Ergebnisse werden durch mindestens 
einen Spieler/die Spielergruppe auf einem eigenen, 
funktionsfähigen Endgerät (Smartphone) eingegeben.  

Bei nicht Eingabe der Ergebnisse kann der Spieler/die 
Spielergruppe durch die Spielleitung für einen Verstoß 
gegen die Verhaltensvorschriften (Platzregeln und 
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Regel 1. 2b) bestraft werden oder es können 
Sanktionen in Hinblick auf die Teilnahme an zukünftigen 
Turnieren ausgesprochen werden. 

11. Spielleitung  

Die Spielleitung wird vom HGV eingesetzt.  

12. Meldungen 

Ausschließlich online über das Online-Tool auf der 
Homepage des HGV: www.hessischer-golfverband.de  

13. Meldegebühr  

30 Euro für Spieler der AK14, AK16 und AK18 
20 Euro für Spieler der AK12 

14. Meldeschluss 

Donnerstag 22.05.2025 

Änderungen behält sich der HGV vor. (Stand: 11.02.2025) 


